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Software-Kaufvertrag
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EXASOL Europa Vertriebs GmbH

("EXASOL")

Neumeyerstr. 22-26

90411 Nürnberg

und

zzz_test_admin

("XYZ" oder "Vertragspartner")

Status Entwurf
Vertragsnummer 00015197.1
Angebot freibleibend bis: 06.04.2016
Verantwortlicher Gunther Schweer

Sales Manager
+49 172 8376719
gunther.schweer@exasol.com
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1 Vorbemerkung

 

1.1 EXASOL hat mit der EXASOL Database ein hochperfomantes Datenbank-Management-System zur
präzisen Datenanalyse entwickelt. Die EXASOL Database wird gemeinsam mit anderen
Softwarebestandteilen (Betriebssystem, Clients und Treibern etc.) Kunden und Partnern als
Software Stack („Software“) zur Nutzung angeboten.

1.2 Contract partner description

Der Vertragspartner ist Reseller von EXASOL-Produkten (Software und Services).

1.3 Purpose of contract

2 Vertragsgegenstand

 

2.1 Service description

2.2 Verkauft der Vertragspartner die in Ziffer 2.1 genannten Leistungen weiter, so ist er verpflichtet die
Vertragsbedingungen "Lizenz- und Servicebedingungen für Software der EXASOL Europa Vertriebs
GmbH", die unter https://www.exasol.com/support/browse/SOL-508 abrufbar sind, an den
Endkunden weiterzugeben. Werden die Leistungen nicht weiter verkauft bzw. nutzt der
Vertragspartner – ggf. vor dem Weiterverkauf - die Software selbst und nimmt die Leistungen selbst
in Anspruch, so gelten diese Lizenz- und Servicebedingungen entsprechend für den
Vertragspartner.

2.3 Der Vertragspartner verpflichtet sich, für die vorgenannten Leistungen die Vergütung entsprechend
dem/den Leistungsschein(en) zu entrichten.

3 Allgemeine Vertragsbedingungen

Soweit in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, gelten für das vorliegende
Vertragsverhältnis die Allgemeinen Vertragsbedingungen (Anlage 1) von EXASOL.
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4 Besondere Vereinbarungen

Special Terms

 

5 Referenz

EXASOL ist berechtigt, den Vertragspartner als Referenzkunde namentlich sowie mit Darstellung
dessen Logos zu nennen und dies werblich zu nutzen.

Plant EXASOL die Veröffentlichung von Pressemeldungen, Success Stories,
Video-Kundenstatements, schriftlichen Kundenzitaten oder einseitigen Präsentationsfolien über den
Vertragspartner, wird das vorgenannte Material vorab mit dem Vertragspartner abgestimmt.

 

6 Schlussbestimmungen

 

6.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Änderung oder Aufhebung dieser Klausel.

6.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt.

Diese Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die den von den Vertragspartnern verfolgten
wirtschaftlichen Zielsetzungen am nächsten kommen.
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Datum:   Datum:  

 
 

zzz_test_admin EXASOL Europa Vertriebs GmbH

 
 

Unterschrift:   Unterschrift:  

 
 

Name:   Name:  
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Anlage 1. Allgemeine Vertragsbedingungen der EXASOL Europa Vertriebs GmbH
("EXASOL")

1 Geltung der Vertragsbedingungen

Für den Verkauf der Software, für weitere vereinbarte Dienstleistungen und für vorvertragliche Schuldverhältnisse gelten
ausschließlich diese Allgemeinen Vertragsbedingungen von EXASOL. Vertrags- und Geschäftsbedingungen des
Vertragspartners werden, auch wenn diese Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmeerklärungen usw. beigefügt
sind und diesen nicht widersprochen wird, nicht Vertragsinhalt. Die in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen
aufgeführten Leistungen werden nur Bestandteil des Vertrages, wenn die Leistungserbringung zwischen den
Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart ist.

2 Geheimhaltung und Datenschutz

2.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen vor oder bei der Vertragsdurchführung von dem jeweils anderen
Vertragspartner zugehenden oder bekannt werdenden Informationen (z.B. Software, Unterlagen, Präsentationen etc.), die
rechtlich geschützt sind oder Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten oder als vertraulich bezeichnet sind
(„Vertrauliche Informationen“), auch über das Vertragsende hinaus vertraulich zu behandeln, es sei denn, sie sind ohne
Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht öffentlich bekannt. Die Vertragspartner verwahren und sichern die Vertraulichen
Informationen so, dass ein Zugang durch Dritte ausgeschlossen ist.

2.2 Die Vertragspartner machen die Vertraulichen Informationen nur den Mitarbeitern (einschließlich Mitarbeitern von
verbundenen Unternehmen) und sonstigen Dritten zugänglich, die den Zugang zur Ausübung ihrer Dienstaufgaben
benötigen. Sie belehren diese Personen über die Geheimhaltungsbedürftigkeit der Vertraulichen Informationen und haben
diese Personen durch schriftliche Vereinbarungen zur Geheimhaltung verpflichtet. Dritten kann der Zugang zu
Vertraulichen Informationen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der anderen Partei gewährt werden.

2.3 EXASOL verarbeitet die zur Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten des Vertragspartners unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften.

3 Anwendbares Recht, Erfüllungsort

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Nürnberg.

4 Vergütung, Zahlungen

4.1 Soweit im Vertrag bzw. Leistungsschein nicht anderweitig vereinbart, sind Zahlungsverpflichtungen nach Eingang der
Rechnung beim Vertragspartner ohne Abzug fällig. Befindet sich der Vertragspartner im Annahmeverzug, sind der
Kaufpreis, die Maintenance- bzw. sonstige Dienstleistungsgebühren (z.B. für operative Aufgaben bzw. Consulting) auch
ohne Überlassung der Software bzw. Erbringung der Leistung fällig. Soweit nicht anderweitig vereinbart, sind die
Maintenancegebühren bzw. Gebühren für Operations Engineering Leistungen im Voraus der jeweils vereinbarten
Leistungsperiode zu entrichten.

4.2 Preisangaben von EXASOL verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.3 Der Vertragspartner kann nur mit den von EXASOL unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen. Außer im Bereich des § 354a HGB kann der Vertragspartner Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung von EXASOL an Dritte abtreten. Ein Zurückbehaltungsrecht oder die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages stehen dem Vertragspartner nur innerhalb dieser Vertragsverhältnisse zu.

5 Mitwirkungspflichten
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5.1 Der Vertragspartner hat – ggf. je Dienstleistung − geeignete und hinreichend bevollmächtigte Mitarbeiter zu benennen, die
EXASOL bei der Durchführung der Maintenance-, Operations-, Consulting- und Trainingsleistungen als Ansprechpartner
zur Verfügung stehen und erforderliche Entscheidungen treffen und Maßnahmen veranlassen können. Hinsichtlich
Maintenance und Operations Engineering sind folgende Ansprechpartner zu benennen:
- „MyEXASOL User Manager“ für die Verwaltung von Zugängen zu kundenspezifischen Support-Seiten
- „Decision Maker“, die berechtigt sind, EXASOL Aufträge zu erteilen bzw. Services zu buchen, z.B. Update auf die
aktuelle Version, Wiederherstellung eines Backups usw.
- „Incident Manager“, die EXASOL im Falle eines Incidents informieren sollen (bei gebuchtem Monitoring nach Ziffer 4.4
der Lizenz- und Servicebedingungen für Software der EXASOL Europa Vertriebs GmbH), und die EXASOL bei der
Incident-Bearbeitung im Sinne von Ziffer 4.3 der Lizenz- und Servicebedingungen für Software der EXASOL Europa
Vertriebs GmbH unterstützen können.

5.2 Der Vertragspartner hat dafür Sorge zu tragen, dass er eine regelmäßige Datensicherung durchführt, die der Bedeutung
und Relevanz der Daten für seinen Geschäftsbetrieb Rechnung trägt. Es wird empfohlen, mindestens einen Full-Backup
wöchentlich zu erstellen und diesen bis zur Erstellung des Nachfolgebackups sicher aufzubewahren, wobei ein
inkrementeller Backup täglich erstellt werden sollte. Die Sicherungskopien können im Cluster aufbewahrt werden, sie sind
in jedem Fall aber zusätzlich auch außerhalb des Clusters aufzubewahren.

5.3 EXASOL gibt in regelmäßigen Abständen neue Bugfix-Releases frei. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die bei ihm
installierte Software zeitnah zu aktualisieren.

6 Haftung

6.1 EXASOL leistet Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. aus
vorvertraglichen, rechtsgeschäftlichen und rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen, Sach- und Rechtsmängeln,
Pflichtverletzung und unerlaubter Handlung), nur in folgendem Umfang:
a) Die Haftung bei Vorsatz und aus Garantie ist unbeschränkt.
b) Bei grober Fahrlässigkeit haftet EXASOL in Höhe des typischen und bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schadens.
c) Bei nicht grob fahrlässiger Verletzung einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
ist (Kardinalpflicht; insbesondere Verzug), haftet EXASOL in Höhe des typischen und bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren Schadens, höchstens jedoch in Höhe von 50% des Kaufpreises je Schadensfall und in Höhe von 100%
des Kaufpreises für alle Schadensfälle aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag insgesamt.

6.2 EXASOL bleibt der Einwand des Mitverschuldens offen. Der Vertragspartner hat insbesondere die Pflicht zur
Datensicherung und zur Abwehr von Schadsoftware jeweils nach dem aktuellen Stand der Technik.

6.3 Bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz gelten die
gesetzlichen Regelungen ohne Beschränkungen.

7 Änderungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen

Änderungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen werden dem Vertragspartner spätestens zwei Monate vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform (z.B. per E-Mail) angeboten. Die Zustimmung des
Vertragspartners gilt als erteilt, wenn dieser seinen Widerspruch zu den Änderungen nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen gegenüber EXASOL angezeigt hat. Der Widerruf ist an die EXASOL
Europa Vertriebs GmbH, Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg bzw. per E-Mail an legal@exasol.com zu richten. Im
Falle eines Widerspruchs gelten die alten Vertragsbedingungen fort. EXASOL weist den Vertragspartner in der Nachricht,
mit der die Änderungen angeboten werden, auch noch einmal besonders auf das Ablehnungsrecht und die Frist dafür hin.
Die Anpassungsbefugnis von EXASOL nach dieser Ziffer ist beschränkt auf Regelungen zu Operational Services, Service
Levels (z.B. Reaktions- oder Bearbeitungszeiten) und den gewarteten Versionen.
Wenn EXASOL lediglich eine neue Dienstleistung oder eine neue Funktionalität einführt oder Änderungen macht, die die
Rechte oder Pflichten des Vertragspartner nicht beeinträchtigen, kann EXASOL dies mit einer Frist von nur einem Monat
ankündigen. Die Widerspruchsfrist beträgt dann drei Wochen.

Stand 18.11.2016


